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zum Bebauungsplan 5o - Gartengang 
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Einzelheiten der Bebauung 
-------------------~----' 

1. Die Oberkante des Erdgeschoßfußbodens der einge
schossigen Wohngebäude darf nicht höher liegen als 
of55 m über der jeweils zugeordneten Straßenverkehrs
fläche.· Die Oberkante des Erdgeschoßfußbodens für 
mehrgeschossige Wohngebäude darf nicht höher liegen 
als 1,2o m über der jeweils zugeordneten Straßenver
kehrsfläche • 
.Ausnahmen von diesen Festsetzungen si!1d nur zulä$sig, 
wenn sie durch Geländeform, Oberflächen- oder Grund
wasserstand, Hochwasser und Rohenlage der Schmutz-
_wasserleitungen bedingt sind. · 

2. Sammelgaragen, die von vorhandenen oder zulässigen 
mehrgeschossigen Wohngebäuden weniger als lo,oo m 
.Abs~and haben, s:\.nd höhenmäßig so anzulegen, daß ihre 
Dachoberkante sich unterhalb der Fensterbrüstungen 
im Erdgeschoß der Wohngebäude befindet. 

3. .Als Abgrenzung der Baugrundstücke zu den Verkehrs
flächen sind Einfriedigungen bis o ,Bo m Höhe als. 
Hecken mit Schutzzaun zulässigo 
.An den seitlichen und rückwärtigen Grenzen der frei
stehenden Einfamilienhäuser sind Zäune oder Hecken bis 
zu einer Höhe von 1, 2o m zugelassen. Bai Geschoßwohn-· 
häusern ist eine gegenseitige Abgrenzung der Frei
flächen durch Mauern, Zäune oder sonstige Einfriedi
gungen sowie die Bildung von Einzelgärten nicht zu-
lässig. · · · 
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